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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der 

Abg. Probst und Genossen vom 1. Dezember 

1987, Nr. 1319/J-NR/87, "Kauf von Dienst

kraftwagen" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Einleitend wird bemerkt, daß unter Dienstkraftwagen auch die 

fUr betriebliche Zwecke benUtzten Fahrzeuge beispielsweise 

der Post und Bahn bzw. des Bundesamtes fUr Zivilluftfahrt zu 

verstehen sind. Bezieht man jedoch die Fragestellung auch auf 

diese Fahrzeuge, wäre eine Beantwortung innerhalb der gesetz

lichen Frist kaum möglich. Ich darf davon ausgehen. daß eine 

solche Ausweitung von Ihnen auch nicht beabsichtigt war. Die 

im folgenden gemachten Angaben beziehen sich daher nur auf 

die Kategorie "Pe,rsonenkraftwagen" (KategorienIII - I) des 

Systemisierungsplanes der Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge 

des Bundes für das Jahr 1987 (Anlage zum Bundesvoranschlag 

für das Jahr 1987). 

Zu Frage 1: 

Im Jahr 1987 wurde im Bereich meines Ressorts lediglich ein 

Mercedes 200 ange~chafft. Die tatsächlichen Anschaffungs

kosten fUr dieses Fahrzeug betrugen S 200.002,- (Listenpreis 

exkl. MWSt. zuzüglich Extraausstattung abzüglich Behörden

rabatt). 

Zu Frage 2; 

Das oa. Kraftfahrzeug wurde unter Berücksichtigung der 

bereits hohen Gesamtfahrleistung des bisher verwendeten PKW 

von 178.000 km (bei einer jährlichen Fahrleistung von 40.000 
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bis 50.000 km} aus wirtschaftlichen Grlinden fÜr den Präsi

denten der Post- und Telegraphendirektion Linz, dessen 

Zuständigkeitsbereich die Bundesländer Oberösterreich und 

Salzburg umfaßt. angeschafft. Das ausgetauschte Fahrzeug wird 

mit einer geringeren Jahresfahrleistung weiterverwendet. 

Zu Frgs:re 3. 

Trotz der in der Listenpreisausstattung nicht enthaltenen 

Extraausstattungen (KopfstUtzen im Fahrzeugfond, beheizter 

AUßenspiegel rechts), die aus GrUnden der Sicherheit ange

schafft wurden, liegen die tatsächlichen Anschaffungskosten 

um etwa 20% unter dem zum Zeitpunkt des Ankaufes gUltigen 

Listenpreis. 

Zu Fraget. .4...t 
Ich verweise auf die Beantwortung des Herrn Bundeskanzlers 

zur Anfrage Nr. 1306/J. 

Wien, am 29 _ Jänner 1988 
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